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Vorprüfungen für die Fourieranwärter.
Unteroffiziere, die zur Fourierschule vorgeschlagen sind, haben künftig vor

der Einberufung in die Fourierschule eine Prüfung zu bestehen. — Infolge Platz-
mangel - trotz Erweiterung dieser Nummer um 4 Seiten — musste ein Artikel
über diese Neuerung auf den Monat März zurückgestellt werden.

Luftschutz-Schulung im Ausland

England. Nachdem 1500 praktische Aerzte bis Ende Januar 1937 in der Be-

handlung von Erkrankungen durch Kampfstoffe unterrichtet wurden, sollen nun-
mehr monatlich 2000 Aerzte in dieses Spezialgebiet eingeführt werden.

Deutschland. Der Reichsluftschutzverband verfügt heute über 3400 Luft-
schutzschulen, 28,000 Lehrer und 4,500,000 ausgebildete Luftschutzkräfte.

Aegypten. Das Unterrichtsministerium hat beschlossen, Pflicht-Kurse im
Luftschutz in den Schulen ganz Aegyptens einzuführen um die jungen Aegypter
über die Schutzmittel gegen die Fliegerangriffe zu unterrichten.

Argentinien. Der Unterricht über den Schutz gegen Luftangriffe soll in die

Lehrpläne aller Schulen aufgenommen werden.

England. Zur Aufklärung der Bevölkerung über Gasschutzfragen wurden,
ausser den sonst üblichen ortsfesten Gasschutz-Schulungsräumen, 32 auf Last-

wagen gesetzte Gasschulungsräume, sog. „Gas-Vans" in Betrieb genommen, die
überall dort eingesetzt werden, wo geeignete Schulungsräume nicht bestehen.

Griechenland. Das Kultusministerium erteilte allen Lehrkräften von Athen
und Pyräus den Befehl, in allen Volksschulen den Unterricht über den zivilen
Luftschutz einzuführen.

Polen. In Uebereinstimmung mit den Unterrichtsbehörden soll die Aufklä-
rung der Zivilen Luftschutz-Liga auch die Schuljugend erfassen.

Aus dem Militär-Amtsblatt

Mietgeld für Pferde und Maultiere pro 1938.

(Verfügung des Eidg. Militärdepartementes vom 22. Dezember 1937)

A. Lieferantenpferde und Maultiere.

Fr. 5.— pro Tier und pro Tag für Wiederholungskurse, deren Einrückungstag
in die Zeit vom 22. August (inkl.) bis 3. Oktober (inkl.) fällt;
Fr. 4.50 pro Tier und pro Tag für alle übrigen Wiederholungskurse;
Fr. 4.— pro Tier und pro Tag für die Rekrutenschulen und Kaderkurse.
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B. Offizierspferde (eigene und gemietete).
Fr. 5.50 pro Pferd und pro Tag für Wiederholungskurse, Rekognoszierungen und
Uebungen, deren Einrückungstag in die Zeit vom 22. August (inkl.) bis 3. Oktober
(inkl.) fällt;
Fr. 4.50 pro Pferd und pro Tag für alle übrigen Wiederholungskurse;
Fr. 4.— pro Pferd und pro Tag für Rekrutenschulen und Kaderkurse.

Es interessiert mich

Frage: Wie hoch ist gegenwärtig der Mietpreis, den die eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale in Bern für die Miete einer Schreibmaschine verlangt? Zu wessen
Lasten fallen die Spesen für den Transport der Schreibmaschinen?

Antwort: Der Mietpreis beträgt für alle Wiederholungskurse (also auch für
diejenigen von dreiwöchiger Dauer) Fr. 10.—. Die Kosten des Transportes zur
Truppe trägt die Materialzentrale. Dagegen fallen die Kosten für den Rücktrans-

port zu Lasten der Haushaltungskasse der betr. Einheit.

Frage: Ziff. 47 der I.V. schreibt für Wiederholungskurse die Bildung zweier
Soldperioden vor. Wie sind diese Soldperioden in Wiederholungskursen mit vor-
angehendem oder nachfolgendem Einführungskurs zu legen?

Antwort: Geht der Einführungskurs dem eigentlichen W.K. voraus, so sind
beide Dienste rechnerisch als zusammenhängend zu betrachten. In der Regel sind
für die ganzen drei Wochen zwei Soldperioden zu bilden. Der Kadervorkurs
wird in der ersten Soldperiode verrechnet. Rücken Nichtwiederholungskurspflichtige
zu Einführungskursen ein, so ist für diese eine besondere Mannschaftskontrolle
zu erstellen. — Schliessen die Einführungskurse als besondere Grenzschutz-
Uebungen an die W. K. an, so haben die Grenztruppen für diese Einführungskurse
besondere Komptabilitäten zu erstellen. Der vorangehende 14-tägige Wieder-
holungskurs der Stamm-Bat. zerfällt dann mit dem Kadervorkurs in zwei besondere

Soldperioden.

Frage: Wie sind militärische Korrespondenzen mit Schweiz. Offizieren, die im
Ausland wohnen, zu behandeln? Dürfen die betr. ausserdienstlichen Portoauslagen
der Allgemeinen Kasse belastet werden

A n twort: Die Portoauslagen dürfen mit detaillierter Aufstellung über die Sen-

duzigen (Adresse, Datum, Inhalt) auf Allgemeine Kasse verrechnet werden.

Frage: Wo ist Rohöl für Dieselmotoren zu beziehen

Antwort: Rohöl für Dieselmotoren ist bis auf weiteres durch Selbstsorge zu
beschaffen.
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